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Beschlussvorschlag: 

 

Der Rat stellt entsprechend des Antrages der ZoB-Fraktion die Neubesetzung/Umbesetzung 

der Ausschüsse wie folgt fest: 

 

Ausschussbesetzung gemäß § 51 Abs. 5 NGO: 

 

a) Bau- und Umweltausschuss:  

Ratsherr Reinhard Brüling ist Mitglied.  

Ratsherr Folkert Remmers ist 1. Vertreter des Ratsherrn Otto Blaffert. 

 

b) Finanzausschuss:  

Ratsherr Folkert Remmers ist anstelle des Ratsherrn Reinhard Brüling Mitglied. 

Ratsherr Reinhard Brüling ist 2. Vertreter des Ratsherrn Harald Look. 

 

c) Feuerwehr- und Ordnungsausschuss:  

Ratsherr Folkert Remmers ist 2. Vertreter der II. stv. Bürgermeisterin Johanne Carow.  

 

d) Jugend-, Bildungs- und Sozialausschuss:  

Ratsherr Folkert Remmers ist anstelle des Ratsherrn Reinhard Brüling 1. Vertreter des Rats-

herrn Eckhard Lüers. 

Ratsherr Reinhard Brüling ist 2. Vertreter der Ratsfrau Herta Lütkehus.  

 

e) Werksausschuss „Stadtentwässerung Norden“  

Ratsherr Folkert Remmers ist Mitglied.  
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Sach- und Rechtslage:  

 

Der der ZoB-Fraktion angehörende Ratsherr Albert Martens hat der Bürgermeisterin schriftlich 

seinen Verzicht auf die Mitgliedschaft im Rat der Stadt Norden erklärt.  

 

Nachgerückt in den Rat der Stadt Norden ist der der ZoB-Fraktion angehörende Ratsherr Fol-

kert Remmers.  

 

Die ZoB-Fraktion hat über die Neubesetzung der freigewordenen Mitgliedschaften und Vertre-

tungen in den Ausschüssen weitere Umbesetzungen beantragt.  

 

Die Neubesetzung bzw. Umbesetzung der Ausschüsse hat der Rat der Stadt Norden gemäß § 

51 Absätze 5 bzw. 6 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) durch Beschluss festzustel-

len. 
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